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eben so mangelhaft, als das erste mal, und will
also den Beschluß heute wieder verwerfen.

Zäslin will die Verbesserung durch das Bu-
rêau allein besorgen lassen.

Meyer v. Aar. halt die Sache fur wichtig ge-
nug, um den Beschluß sogleich neuerdings zu ver-
werfen.

Der Beschluß wird wegen fehlerhafter Abfassung
verworfen.

> " »

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der die bei der Kanzlei des Direktoriums angestell-
ten Personen, deren Gehalt durch das Gese; be-
stimmt ist, von dem Nationalschazamt unmittelbar
zu bezahlen verordnet.

Ein Beschluß wird verlesen, folgenden Inhalts:
ü ^ Vochschaft des Vollziehungsdirekto-

wka wn ^ ^ Erwägung., daß die Col-
)i„/a ^ '"chts anders ist, als die

tn? 5/'"^ kcldstags - schreitet der große Rath
A >^kàdnung, dahin begründet, daß kein Ge-se, eine rukwirkende Kraft haben könne. "

Sà ^ Commission, da ihm die
5UNN- !> î è ^'^lhaft vorkömmt; der Sinn und

Äm bl-d-„ .2^

nehnwn^nnâ-'.^'^^" Beschluß sogleich an-
bestimmt - da'a

über das Concursrecht sagt

s ê!!f„N.ê^â Zêgegeben ward, Kraft haben koime ^
m «àu.g.

à rr. Aug. war keine Sitzung in beiden Räthen.

DllläN dische Nachrichten.

Zwischenregierung für den K. Schafhausen, wie
solcher dem Erzherzog Karl vorgelegt, und von ihm
genehmiget worden war, auf dem Lande bekannt
gemacht.-

»Die sechszig Ausschüsse der Bürgerschaft setzen
zum Grunde, daß unsirc alte durch eine Dauer von
vier Jahrhunderten erprobte und ehrwürdige >ZZcr-
fassung, bestehend aus den von der Bürgerschaft
erwahlftn Kleinen und Großen Rathen, unter zween
Bürgermeistern, mit den nachbcnannten Modisika,
tionen wieder hergestellt werden soll. Hierzu bewegt
uns nicht nur der cinmüchige Wunsch der gamen
Bürgerschaft, und die Ueberzeugung, daß diese Ver-
fassung die tauglichste für uns fty, sondern auch
die von des Herrn General en Chef Erzherzog Karl
königl. Hoheit bei Dero Einzug in die Schweiz zu
allgemeiner Beruhigung erlassene Proklamation
scheint uns dazu zu berechtigen. Doch dieses alles
mit dem ausdrüklichen Verstand, der sich aus der
ganzen politischen Lage unsers Vaterlandes ergiebr,
daß diese Regierung blos eine Zwischenregierung
seye; daß damit weder den Rechten der Stadtbür-
ger noch den Wünschen der Landschaft, noch auch
den wohlgemeinten Bemühungen derjenigen, wel-
ehe künftig eine Konstitution fur die ganze schwei-
zcrische Eidgenossenschaft Recht und Befugniß haben
werden, auf keine Weise und im allermindesten
nicht vorgegriffen werde. Die nach der Lage der
Umstände und hauptsachlich zur Erzielung der so
heilsamen Eintracht zwischen Stadt und Land er-
forderliche Modifikationen dieser Interimsregierung
sollen folgende seyn.- 1. Anstatt der ehemaligen
durch die vorige Verfassung abgeschaften Land- und
Dbervogtcien, sollen die seither mit Nutzen bestan-
denen Distriktgerichte ünter dem Namen von Land-
geeichten ferner bleiben, und die Richter wie seither,
einzig aus Bürgern desselbigen Distrikts erwählt
werden. (l^lZ. Den Gemeinden Neuhausen, Buch-
khalen, Rudlingen und Buchbcrg, welche seither
dem Distriktgericht zugetheilt waren, solle es ftcige-
stellt werden, ob sie fernerhin sich an das Vogt-
und Stadtgericht zu Schafhausen, oder an irgend
cm benachbartes Landgericht halten wollen.) 2.
Von diesen Landgerichten geht die Appellation an
den Kleinen Rath. z. In Appellationen von den
Landgerichten und in Hauptcrinalfallcn, wo über
Burger vom Land »der über Fremde, welche Cri-
minalverbrechcn auf unserer Landschaft begangen
haben, gerichtet wird, sollen diejenigen Landburger,
welche Beisitzer des seitherigen Kantonsgerichts
waren, wofern sie nemlich bei dieser Stelle bleiben
wollen, zu dem Kleinen Rath berufen werden, wel-
cher über Criminalfalle in lezter Instanz sprechen
wird. I„ Cioilprozessen hingegen kann von diesem
Tribunal an den Großen Rath, mit Zuzug desje-
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nigcn Landgerichts, das in erster Instanz nicht ge-
sprechen hat, appellirt werden, welches Tribunal
sodann in leztcr Instanz zu sprechen hat. Auch in
Prozessen, so von dem hiesigen Vogt- und Stadt-
gcricht an den Kleinen Rath kommen, oder in weft
chen der Kleine Rath in erster Instanz spricht, soll
allen Partheien die Appellation an den großen Rath
gestattet seyn. 4. Mit ehegerichtlichen Sachen sol-
len sich das Stadt- und die Landgerichte inch,' wei-
ter befassen, sondern dieselbe wie ehemals von einem
Ausschuß des Kleinen Raths mit Zuzug von drei
Geistlichen, und in Fasten, wo Bürger oder Bür-
gerinnen vom Lande intcrefsirt sind, mit Zuzug der
Präsidenten der beiden Landgerichte nach der alten
Ehegerichtsordnung abgehandelt werden; auch soll
die Appellation nach Inhalt des vorigen Artikels
gestattet seyn. Z. Es soll in diesen Gerichten eins-
weilen nach den alten Gesetzen, die unser Freistaat
vor der Revolution hatte, geurtheilt werden; mit-
unter auch aus dem Grund, weil von der hclveti-
sehen Centralregierung noch kein Civilgeftzbuch er-
schienen, und die wenige» einzelnen Civilgesetze,
die von Zeit zu Zeit herausgekommen sind, für die
Rechtspflege bei'weitem nicht hinreichen. 6. Die
Unterstatthalter der Distrikte Reyrt und Klettgau,
sollen unter dem Namen Landesstatthalrer eiuswei-
len bleiben, besonders da die beiden Manner, die
diese Stellen seicher bekleidet, sich durch ihre Mäßi-
gung und Klugheit das allgemeine Zutrauen erwor-
den haben. 7. Den einzelnen Gemeinden auf der
Landschaft bleiben ihre innern Angelegenheiten und
die Verwaltung ihrer Gemeiudgüter ganzlich über-
lassen, doch mit Recurs an die Regierung, im Fall
über die von den Gemcindsversammlungen gemachte
Verfügungen oder Erkanntnisse Zwistigkeiten entste-
hen, oder Reklamationen gemacht werden sollten.
Um aber zu ihrem eigenen Vortheil, Ruhe und Drd-
nting in den Gemeinden wieder herzustellen, und
den Vorstehern das hiezu nöthige Ansehen zu sichern,
soll zwar jede Gemeinde ihren Vogt und Vorsteher
selbst Wahlen dürfen, die Regierung behält sich aber

vor, dieselbe in ihrem Amt zu bestätigen, und zwar
so, daß sie ohne ihre Einwilligung desselben nicht
sollen entsezt werden. Auch soll der Regierung die
Oberaufsicht über die Kirchen- und Armenglitcr zu
Stadt und Land zustehen. 8. Damit der Dienst
der k. k. Armee befördert, damit auch die dem Kan-
ton aufgelegte Kriegslasten in einem billigen Ver-
hältniß und nach Maasgab der Kräfte einer jeden
einzelnen Gemeinde vertheilt werden können, soll ein
Oberknegskommissariat, besiehend aus drei Mitglie-
der» von der Stadt und drei vom Lande, niederge-
sezt, und zu den leztern namentlich diejenigen drei
Bürger vom Lande ernennt werden, welche seither
als Beisitzer der Verwaltungskammer diese Geschäfte

und die Behandlung derselben vollkommen kennen
lernten. Diesen soll das nicht weniger nnentbehr-
liche Kriegskommissariat untergeordnet, und endlich
für die Einquartierungen in der Stadt von der
Regierung ein eigenes O.nartieramt erwählt werden,
y. Um der Landschaft einen neuen thätigen Beweis
zu geben von dem aufrichtigen Wunsch der BÜM-
schaft der Stadt, zu beiderseitigem Vortheil mit ihr

in guter Eintracht zu. stehen, und überzeugt, daß

auch die größte Konkurrenz dem fleißigen industrie-
sen Arbeiter nicht schädlich sey, und daß durch stc

allein der Flor der Stadt und Landschaft mit der

Zeit wiederum hergestellt werden könne, wellen hie-

mit die sechszig Ausschüsse und die ganze chr'iàde
Bürgerschaft, den Einwohnern der Landschaft, wie

schon vor Annahm der helvetischen Konstitution ge?

schehen, und wie sie es seither besaßen, freien Hau-
del und Wandel und freie Betreibung aller Gewerbe,

feierlich bewilligen und zusichern; wobei die fcume

zu Erhaltung der Ordnung nothwendig erfordât
Polizeiverfugungen der Regierung zu machen rosse-

halten werden. In Rüksicht endlich auf unsre noch

ungewisse Verhältnisse mit den Städten Stein und

Dicssenhofen, welche auf einen vorjährigen Schluß

der helvetischen Regierung mit unserm Kanton vm

einigt wurden und für einmal noch verein gt stud,

finden wir es für das rathsamste und billigste, dielen

Entwurf unsrer Interimsregierung, wofern derM
von derjenigen Macht, welche gegenwärtig im eossst

unsers Landes ist, genehmiget wird, der Bueger-

schaft dieser beiden Städte mitzutheilen, und du

Vorsteher derselben zu einer gemeinsamen BerachiMg

einzuladen: — Ob? »nd in wie fern sie s'ch an uns

anschließen, und unter welchen Verhaltnissen m oc.

dieser Negierung mitwirken wollen?"
Obigem ist folgende Autwort des EiMcZö.

Karl an die Abgeordneten von Schafhamen, su

dem Hauptquartier Klo ten vom ic>. Iul. chlMchz

» Den Herren Abgeordneten von Schafhanssn
dere Ich auf den aus Auftrag Ihrer KownuW-h

gemachten Vorkrag, wie Ich keinen Anstand wo

>̂t«r

M d»
dasjenige genehm zu halten, was
der Iudizialverfassmg und AufteÄthalüwst u'

Ordnung und öffentlicher Sicherheit^»» he-
Verfassung provisorisch vorzukehren für >»ou)w

funden wird. "

Grosser Rath, 16. Aug. Beschluß über

Senat, 16. Aug.
Militär-Avancement.

.»g. Annahme des Bâ'von
der dein Min. der Wissenschaften emeu

Franken, für Bezahlung der Net'g'°'^

ner, eröffnet.
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